Besondere Vertragshedingungen (zu § 16): Anlage 2.1

Vorgang-Nr.: 25GMT79708 Los 2
Hinweis: Nachfolgend wird fiir Auftraggeber die Abkiirzung ,,AG* und fiir Auftragnehmer die Abkiirzung ,,AN“ verwendet.

16.1 Allgemeines:

16.1.2 Nebenleistungen

AuRer den Nebenleistungen gemaR VOB/C werden mit den Einheitspreisen folgende Leistungen abgegolten:

e  Saubern des Baubereichs, der Baustralen und der Zufahrtswege

e  Bespriihen (Besprengen) der Wege und Flachen im Baustellenbereich mit Wasser zur Verhinderung von
Staubentwicklung

e  Schneeraumung und Streuen der nichtoffentlichen Stralen (Verbindungswege) innerhalb der Baustelle
sowie der nichtoffentlichen StraRen (Zufahrtswege) ab Abzweig vom 6ffentlichen StraRennetz bei Erfor-
dernis bzw. Anweisung der Bauliberwachung. Das gilt auch bei evtl. Stillstandszeiten.

16.1.3 Qualitatssicherung

1. AN und AG verpflichten sich, die Bestimmungen der Qualitatssicherungsregelung (Anlage 2.8 zum Bau-
vertrag) bei der Vorbereitung und Realisierung des Bauvorhabens umzusetzen.

2 Wochen nach Genehmigung des Bauzeitenplanes ist dem AG der vollstandig ausgefiillte ,,Priifkatalog
fur Eigeniiberwachungs- und Kontrollpriifungen® vorzulegen. Sofern den Verdingungsunterlagen der
Priifkatalog nicht beigefiigt ist, kann der AN diesen auf dem Lieferantenportal der DB AG
(https://lieferanten.deutschebahn.com/Priifkatalog-Eigeniiberwachungs-und-Kontrollpriifungen) eingesehen und
herunterladen werden. Die zu beriicksichtigenden Fachgewerke sind im Priifkatalog zu filtern.

Der Priifkatalog muss alle fiir das spezifische Bauwerk notwendigen/vorgeschriebenen Priifungen ent-
halten. Nach Unterschrift der Vertragsparteien sowie der Bauiiberwachung wird dieser Vertragsbestand-
teil.

Bei Bedarf ist der Priifkatalog im Verlauf der Vertragsabwicklung einvernehmlich fortzuschreiben.

2. 3 Werktage vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der AN die Bauiiberwachung dariiber, dass
die Terminplanung beziiglich dieses Priifzeitpunktes noch aktuell ist. Sofern fiir die Durchfiihrung der
Priifung Sperrpausen erforderlich sind, hat die Information mindestens 8 Wochen vor Erreichen des
Priifzeitpunktes zu erfolgen.

Am Arbeitstag vor Erreichen eines Priifzeitpunktes informiert der AN bis spatestens 10.00 Uhr die Bau-
liberwachung dariiber, ob der Priifzeitpunkt planmaRig erreicht wird.

Zum angegebenen Priifzeitpunkt wird das vom Priifungsverantwortlichen des AN unterschriebene Pro-
tokoll vorgelegt.

3. Folgende Teile (Fachgewerke) des Priifkatalogs sind bei der Erstellung des Priifplans zu beriicksichtigen:

e Gleisbau (Schiene Schotter)

16.1.4 Genehmigungen/Behorden

Sind im Einzelfall zur Durchfiihrung der Arbeiten {iber die den Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigun-
gen weitere Genehmigungen von Behoérden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehérde, usw.) erforderlich,
sind diese durch den AN einzuholen. Sollten fiir bestimmte Genehmigungen Vollmachten des AG erforderlich
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https://lieferanten.deutschebahn.com/Prüfkatalog-Eigenüberwachungs-und-Kontrollprüfungen

sein (z. B. Wasserrechtliche Erlaubnisse nach § 8 WHG im Zuge der Errichtung/Anderung/Unterhaltung von
Eisenbahnbetriebsanlagen), sind diese vom AN rechtzeitig beim Auftraggeber abzufordern. Die Kosten sind
mit Ausnahme der hierfiir anfallenden Gebiihren in die Pauschalposition einzurechnen, die fiir die Abstim-
mung/Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis enthalten ist. Die Gebiihren sind ohne Zu-
schlage in ihrer jeweils nachgewiesenen Hohe (z. B. Gebiihrenbescheid) gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Berlicksichtigung der Kosten und Gebiihren in anderen Positionen (z. B. fiir Ausfiihrungsunterlagen) ist
nicht zulassig.

16.1.5 Abrechnung, Mengenermittlung nach dem Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0“
Die Regelungen beziiglich Skonto gemaR Ziffer 24.3 der ZVB-DB finden keine Anwendung.

Das Verfahren ,,Optimierte Bauabrechnung 2.0“ findet Anwendung bei Abschlagsrechnungen nach § 16
Abs. (1) VOB/B und ausschlieRlich fiir Leistungen, die nach den Positionen des Hauptvertrags-Leistungsver-
zeichnisses abgerechnet werden konnen. Simtliche nicht {iber hauptvertragliche Positionen abrechenbare
Leistungen sind gesondert aufzustellen und abzurechnen.

Fiir Nachtragsleistungen legt der AN dem AG ein Nachtragsangebot vor.

Leistungsaufstellung

Die Mengenermittlung erfolgt auf der Grundlage von Abrechnungszeichnungen, sofern in der Leistungsbe-
schreibung nicht ausdriicklich andere Belege fiir die Mengenermittlung einzelner Positionen vereinbart sind.
Eine besondere Vergiitung fiir die vom AN zu liefernden Abrechnungszeichnungen erfolgt nicht.

Aus den Abrechnungszeichnungen miissen alle MaRe, die in die Mengenberechnung (ibernommen werden,
unmittelbar zu entnehmen sein. Werden hierfiir Ausfiihrungszeichnungen herangezogen, sind diese durch
zusatzliche Schnitte, Details und MaRketten zu erganzen. Die Mengenermittlungen erfolgen gemall den Rege-
lungen fiir die elektronische Bauabrechnung (REB). Fiir die Mengenberechnung sind die Formeln und Figuren
nach REB zu verwenden. Die Verwendung der Formel 91 (beliebige Formel) ist auf Ausnahmefalle zu be-
schranken. Die Mengenberechnungen sind anhand der beigefiigten Abrechnungszeichnungen eindeutig nach-
vollziehbar darzustellen, ohne dass hierfiir gesonderte Ermittlungen oder Berechnungen erforderlich sind.
Abrechnungszeichnungen sind zeichnerische Darstellungen der abzurechnenden Leistung, die in ihrer Detail-
lierung der Darstellung der geschuldeten Leistung nicht nachstehen diirfen, einen eindeutigen und erschop-
fenden Bezug dazu herstellen sowie vollstandig vermalit sind.

Die Mengenermittlung wird durch die Bauiiberwachung bestatigt.

Feststellungen auf der Baustelle - 6rtliches AufmaR - sind die Ausnahme und auf die Falle zu beschranken,
fir die eine Mengenermittlung nach Abrechnungszeichnungen jeweils nicht méglich oder sinnvoll ist, unge-
achtet der Klarung der Rechtsgrundlage. Aufmalie sind geometrische, mengenmaRige, stoffliche und 6rtliche
Erfassungen einer Leistung, die nicht durch einen Ausfiihrungsplan/-zeichnung abgedeckt sind.

Aufmalblatter fiir 6rtliche AufmaRe sind innerhalb eines Vertrages fortlaufend zu nummerieren.

Die 6rtlichen Aufmale sind mit der Bauliberwachung gemeinsam aufzunehmen und werden durch diese be-
statigt.

Die Ergebnisse aus besonders vereinbarten und dokumentierten Erdmassenberechnungsverfahren (z. B. digi-
tales Gelandemodell) werden in die Mengenermittlung (ibernommen

Abrechnungsunterlagen gelten im Sinne von VOB/B § 14 als priifbar, wenn o.g. Bedingungen eingehalten
sind.
Verfahren:

Die Priifberechnung erfolgt mittels Datenaustausch gemaR den ,,Regelungen fiir die elektronische Bauabrech-
nung (REB)".

Zu Beginn der Bauarbeiten vereinbaren AN und AG, welche Verfahrensbeschreibungen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden auch folgende Details zum Datenaustausch festgelegt:

e eindeutige Benennung der Austauschdatei; der Name muss die Nummer der Abschlagsrechnung beinhal-
ten,
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e Inhalt der Datensatzart ,,00“ (Bezeichnung der BaumaRnahme, Nummer der angewendeten REB - Ver-
fahrensbeschreibung, Abrechnungszeitraum auf den sich diese Mengenermittlung bezieht).

Es werden jeweils nur die Zuwachsmengen libergeben.

Die Dateien miissen im ANSI - Format abgelegt sein.

In der DA11-Datei ist durch Verwendung von Freitexten fiir jeden Rechenansatz das betroffene Bauteil und
die dazugehorigen Dokumente (Abrechnungszeichnung, értliches AufmaR, etc.) mit eindeutiger Bezeichnung
anzugeben.

Leistungsabstimmung

1. Der AN stimmt sich im Zuge der Leistungsausfiihrung mit dem Bauiiberwacher (AG) iiber Art und Um-
fang der

a) nach dem Hauptvertrag (LV-Positionen) erbrachten unstrittigen Leistungen
b) sonstigen erbrachten Nachtragsleistungen, sonstigen Leistungen und strittigen Leistungen
kontinuierlich ah.

Hinweis: Die Leistungen gemaR 1. b) sind separat von den Leistungen gemaR 1. a) in Rechnung zu stel-
len.

Das Ergebnis dieser Abstimmungen gilt nicht als Anerkenntnis eines Anspruches dem Grunde oder der
Hohe nach.

2. Die unstrittigen Leistungen werden bei einem gemeinsamen Termin endabgestimmt. Dieser findet spa-
testens zwei Werktage nach Ubersendung der Leistungsdaten des AN (DA 11 nach REB) an die Bauiiber-
wachung des AG statt - mitsamt den zugehorigen vollstandigen und priiffahigen Unterlagen zur Leis-
tungsfeststellung.

Die Termine sind zwischen AG und AN einvernehmlich festzulegen und friihzeitig zu planen.
Mit dem gemeinsamen Abstimmungstermin beginnt die Zahlungsfrist nach VOB/B § 16 (1) Nr. 3.

Abschlagsrechnungen fiir strittige Leistungen

Strittige Leistungen kann der AN jederzeit in jedem Fall aber getrennt von den unstrittigen Leistungen in
Rechnung stellen.

Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen

Der AN erhalt nach abschlielender Priifung vom AG eine Datei ,,DB_Buchungsliste_XRE.csv* und einen EDV-
Ausdruck ,,Buchungsliste“ liber die unstrittigen Leistungen. Im Falle von Korrekturen erhalt der AN die gean-
derte DA 11 mit Information (iber vorgenommene Korrekturen im obigen Schritt 2 der Leistungsabstimmung.

Der AN stellt die Leistung unmittelbar nach Eingang der ,,Buchungsliste, spatestens jedoch innerhalb von
einem Werktag in Rechnung.

Die Abschlagsrechung ist als X-Rechnung (inklusive aller einzubettenden rechnungsbegriindenden Anlagen)
durch den AN an die buchende Stelle des AG zu senden. Die Dateien ,,DB_Buchungsliste XRE.csv“ und
»DB_MPEL.pdf*“ sind einzubettende Anlagen.

Abschlagsrechnungen fiir unstrittige Leistungen ohne die eingebetteten Dateien ,,DB_Buchungsliste_ XRE.csv*
und ,,DB_MPEL.pdf* konnen von der buchenden Stelle des AG nicht nach dem optimierten Verfahren bearbei-
tet werden. Die Bearbeitung dieser Rechnungen verzogert sich.

16.1.6  Arbeitsgemeinschaften
Bei Arbeitsgemeinschaften hat das bevollmachtigte Mitglied der Arge (siehe Angebotserklarung, Punkt 3)
auch den Koordinator der MaRnahme im Sinne von ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) zu stellen.

Erganzend zur ZTV-Ing, Nr. 1.2 (9) obliegt dem Koordinator auch die Uberpriifung und Abstimmung der Bau-
termine mit den im gleichen Baubereich tatigen sonstigen Unternehmen.
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16.1.7 Haftung/Hochwasserschaden

Die Haftung fiir Hochwasserschaden, die auf die Durchfiihrung der BaumaRnahme zuriickzufiihren sind,
Uibernimmt allein der AN.

Gleiches gilt bei Wasserschaden, die auf Gewasserumleitungen zurtickzufiihren sind. Vor dem erneuten Bau-
beginn nach einer Uberflutung ist eine Abnahme durch den AG erforderlich.

16.1.8 Bauleitung und Stellvertreter

Spatestens nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer einen verantwortlichen Bauleiter und seinen
Stellvertreter zu benennen.

Der Bauleiter oder Stellvertreter miissen fiir den AG standig erreichbar sein. Der Auftraggeber hat das Recht,
den Austausch der Bauleitung des AN zu fordern, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen Bauleitung und
Auftraggeber zerriittet und eine weitere Zusammenarbeit dem Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist.

16.1.9 Vertragliches Anordnungsrecht

Der AG ist jederzeit berechtigt, Anderungen der Bauzeit und / oder Verschiebungen von Vertragsterminen

als "andere Anordnungen" vorzunehmen. Der AN hat die daraus resultierenden Anderungen / Verschiebun-
gen mittels eines Bauablaufplans darzustellen und die Anderungen / Verschiebungen unverziiglich umzuset-
zen. Gegebenenfalls hieraus fiir den AN resultierende Vergiitungsanspriiche richten sich nach § 2 Abs. 5 VOB/B.

16.1.10 Preisermittlung, Kalkulation von Nachtrdgen (§ 2)

In Abweichung von Ziff. 4 der ZVB-DB gilt Folgendes:

1. Die Exmittlung von Nachtragsforderungen erfolgt nach den Grundlagen der Preisermittlung fiir die ver-
tragliche Leistung und den baubetrieblichen Grundsatzen der Fortschreibung von Kosteneigenschaften
der Angebots- bzw. Auftragskalkulation des AN (insbesondere einmalige, mengenabhangige, zeitabhan-
gige und umsatzbezogene Kosten).

In Nachtragsangeboten sind die Mehr- und Minderkosten nach MaRgabe dieser Grundsatze sowie ent-
sprechend den als Anlage zu den Vergabeunterlagen beigefiigten Berechnungsbeispielen zu kalkulieren
und nachzuweisen.

Dies gilt entsprechend fiir die Ermittlung des Entschadigungsanspruches aus § 642 BGB, soweit diese
Vorschrift Anspriiche gewahrt.

2. Der AG ist berechtigt, die Kalkulation einzusehen. Fehlen fiir die Nachtragspriifung Angaben des AN in
oder zu der Kalkulation, sind solche Angaben unvollstiandig oder offensichtlich falsch, kann der AG eine
Erganzung oder Berichtigung verlangen. Der AG kann die Zahlung der Nachtragsforderung verweigern,
bis die Erganzung oder Berichtigung erfolgt ist. Nach angemessener Frist hat der AG das Recht, die feh-
lenden oder falschen Angaben gemal § 315 BGB zu ersetzen.

3. Die Fortschreibung der Einzelkosten der Teilleistungen (EKdT) bei gednderten und zusatzlichen Leistun-
gen gem. § 2 VOB/B erfolgt unter Anwendung des Vertragsniveaufaktors (VNF).

Der Algorithmus der Preishildung unter Berlicksichtigung der Fortschreibung der Kalkulationsansatze fiir
EKdT wird durch die Anlage 5.0 vertraglich vereinbart.

4. Die Regelungen der Ziffern 1 bis 3 gelten auch fiir Nachunternehmerleistungen. Soweit die Nachunter-
nehmerkalkulationen vor Zuschlagserteilung nicht abgegeben wurden, sind diese auf Anforderung des
AG unverziiglich dem AG zu (ibergeben. Bei einem Nachunternehmerwechsel, dem der AG die Zustim-
mung erteilt hat, gilt die zuvor genannte Verpflichtung entsprechend.
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5. Mit der Schlussrechnung muss der Vordruck ,,Gemeinkostendeckung® (ibergeben werden. Soweit sich
daraus ergibt, dass Kosten in Nachtrags-, Abschlags und/oder Schlussrechnung insgesamt mehr als ein-
mal abgerechnet werden, ist der AG berechtigt, die Schlussrechnung, um diese mehrfach abgerechneten
Kosten zu kiirzen bzw. Uberzahlungen zuriickzufordern. Fiir die Ermittlung fehlender Angaben gilt Ziff.
2.

16.1.11 Leistungserbringung durch praqualifizierte Unternehmen

Fir die Ausfiihrung der Leistungen in den nachstehenden Kategorien (oder analogen Leistungsbereichen aus
vorangegangenen Praqualifikationsverfahren) einschlieRlich ggf. geforderter Klassifizierung muss das ausfiih-
rende Unternehmen in einem Praqualifikationsverfahren bei der Deutschen Bahn AG praqualifiziert sein:

Oberbau konventionell-Schotter:
Gleise, Strecken III; Regionalverkehr 50 - 120 km/h;
Sicherungsleistungen: Verzeichnis I;

16.1.12 Anzeigen einer Vertragsabweichung

Sofern der AN erkannt hat, dass eine mogliche Vertragsabweichung vorliegt, hat er unverziiglich der ver-
tragsabwickelnden Stelle die Geltendmachung von Nachtragen anzukiindigen. Diese ,,Anzeige einer Vertrags-
abweichung® ist regelmaRig inhaltlich wie folgt einzureichen, wobei das Erfordernis des Umfangs der einzel-
nen Nachweise sich an der jeweiligen Anzeige orientiert:

e bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
e Benennung der Anspruchsgrundlage nach dem Uberwiegendprinzip

e Eindeutige vertragliche Zuordnung der urspriinglich geschuldeten Leistung.

e Beschreibung der Abweichung zur urspriinglich geschuldeten Leistung.

e Zeitliche Zuordnung der vertragsabweichenden Leistungen.

e Darstellung der Auswirkungen und FolgemaRnahmen

e Darstellung der Kostenveranderung unter Beriicksichtigung der Mehr- und Minderkosten

16.1.13 Anforderungen an die Aufstellung und Einreichung von Nachtragsforderungen/NEuPP-Coach
Nachtrdge sind regelmaRig inhaltlich wie folgt einzureichen, wobei das Exrfordernis des Umfangs der einzel-
nen Nachweise sich an der jeweiligen Nachtragsforderung orientiert:

e Nachtragsangebot mit ausfiihrlicher Nachtragsheschreibung unter raumlicher und zeitlicher Zuord-
nung der Leistungen. Nachtragsbeschreibungen sind grundsatzlich fiir in sich geschlossene Themen-
bereiche zu erstellen.

e Darstellung des Anspruchsgrundes. Darstellung der Anspruchsvoraussetzungen mit nachvollziehba-
ren Verweisen auf vorhandenen Schriftverkehr und Protokolle, eindeutige vertragliche Zuordnung,
Zitate aus dem Vertrag oder aus Vorschriften, ggf. zusatzlich die Anordnung der Leistung.

e bei Anordnungen genaue Darstellung der Anordnung (wer, wann, wen, wie angewiesen hat)
e Rahmentermine fiir die Nachtragsleistung. Bauzeitenplanung, wenn im Nachtragsgesprach vereinbart

e Kalkulationsgrundlage mit Ausschnitten aus der Auftragskalkulation oder eindeutigen Verweisen so-
wie Kalkulation des Nachtragsangebotes

e sonstige Nachweise, zum Beispiel fiir das Vorliegen von Mehrkosten
e Bezugnahme auf ,,Anzeige der Vertragsabweichung*
e Nachtrags-LV im GAEB-Format Kennung 86
Fiir Nachtragsangebote wird der Datenaustausch nach GAEB vereinbart.

Zu Beginn der BaumaRnahme wird die Systematik der Ordnungszahlvergabe fiir Nachtrage verein-
bart. Flir vom AG aufgestellte Nachtrage erhdlt der AN eine Austauschdatei der Kennung 83 und
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libergibt sein Angebot ebenfalls mit einer Austauschdatei der Kennung 86. Fiir vom AN aufgestellte
Nachtrage (bergibt der AN eine Austauschdatei der Kennung 86. Nach erfolgter Auftragsvergabe er-
halt der AN eine Datei der Kennung 86 zuriick. Zuldssig ist das Austauschformat GAEB XML 3.3.

Entspricht die Nachtragsforderung nicht den genannten Anforderungen, kann der AG die Forderung als
»hicht priiffahig“ zuriickweisen.

NeuPP-Coach und Stellvertreter

Der Auftragnehmer benennt nach Zuschlagserteilung einen NEuPP-Coach und seinen Stellvertreter, der fiix
die Einhaltung der ,,Vereinbarung beziiglich der Ankiindigung, Einreichung, Priifung und Bezahlung von
Nachtrdagen® (=Anlage 2.12) wahrend der Durchfiihrung des Bauvorhabens verantwortlich ist.

Der Auftraggeber hat das Recht, den Austausch des NEuPP-Coaches und/oder seines Stellvertreters zu for-
dern, wenn das Vertrauensverhaltnis zwischen NEuPP-Coach/Stellvertreter und Auftraggeber zerriittet und
eine weitere Zusammenarbeit dem Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist.

16.1.14 Strukturiertes Verfahren zur Streitbeilegung

Treten wdhrend der Ausfiihrung des Vorhabens Meinungsverschiedenheiten auf, kommt das strukturierte
Verfahren zur Streitbeilegung gem. Anlage 2.16 zur Anwendung.

16.1.15 Weitere wichtige Kiindigungsgriinde bei Bauvertrigen incl. Sicherungs- und bauaffine Dienst-
leistungen

In Ergdanzung zu § 12 des Bauvertrags liegt ein wichtiger Grund zur fristlosen Kiindigung des Vertrags fiir den

AG auch dann vor,

a) wenn der AN gegen sicherheitsrelevante Bestimmungen verstoRt, insbesondere gegen UVV z. B. DGUV Vor-
schrift 78 (bislang GUV-V D33), DGUV Vorschrift 39 (bislang GUV-V C22), DGUV Regel 101-024 (bislang
GUV-R 2150), DGUV Information 214-052 (bislang GUV-I 8601), DGUV Information 214-053 (bislang
GUV-I 8602), DGUV Information 201-051 (bislang GUV-I 8603), Ril 132.0118, Ril 132.0123.
oder

b) wenn der AN fiir einen Sicherungsposten mehr als einen Einsatznachweis (Anhang 208.1210A05) fiihrt.

Der AG behalt sich vor, in den Fallen a) und b) ausschlieflich die Leistungen der Arbeitskraftesicherung zu

kiindigen.

16.1.16 Nachweis der Nachhaltigkeit

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fiir sein Unternehmen bzw. seine Unternehmensgruppe eine giiltige
Nachhaltigkeitsbewertung eines unabhangigen, fachkundigen Anbieters wie z.B. EcoVadis oder gleichwer-
tig nachzuweisen. Fiir den Fall, dass der Auftragnehmer eine Arbeitsgemeinschaft ist, betrifft diese Pflicht
jedes Mitgliedsunternehmen.

2. Der Nachweis der Nachhaltigkeitsbewertung muss spatestens nach Zuschlagserteilung vorliegen und ist
dem Auftraggeber auf Verlangen wahrend der Vertragslaufzeit jederzeit zur Verfligung zu stellen. Nach-
weise diirfen zum Zeitpunkt der Vorlage nicht dlter als zwei Jahre sein. Zum Zeitpunkt der Zuschlagsertei-
lung beim Auftraggeber vorliegende Bewertungen erfiillen entsprechend ihrer Giiltigkeit diese Vertrags-
pflicht. Beim Vorliegen mehrerer giiltiger Bewertungen gilt grundsatzlich die aktuelle als ausschlaggebend.
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3. Gegenstand einer solchen Bewertung miissen mindestens folgende Handlungsfelder in der Wertschop-
fungskette des Auftraggebers sein:

a) Arbeitsbedingungen und Menschenrechte

b) Nachhaltige Beschaffung/nachhaltiges Lieferkettenmangement
c) Umweltmanagement

d) faire Geschaftspraktiken

4. Die Bewertungskriterien miissen auf der Grundlage internationaler bzw. allgemein giiltiger Standards wie
der ISO 26000, ILO-Kernarbeitsnormen, Menschenrechte, Global Compact, ISO 14001, EMAS, ISO 45001
unter Berlicksichtigung von Testberichten, Zertifizierungen, Giitezeichen oder entsprechender Bescheini-
gungen unabhdngiger Stellen erarbeitet worden sein. Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber auf Ver-
langen nach, dass die Bewertung die vorgenannten Kriterien erfiillt.

5. Die Nachhaltigkeitsbewertung und die Bewertungskriterien miissen vom Auftraggeber (iberpriift werden
kénnen. Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer hierfiir die Uberlassung von Erklarungen und Unter-
lagen des bewertenden Anbieters verlangen.

6. Es gelten die von der DB AG verdffentlichten Mindestanforderungen gemag Stufenplan (https://lieferan-
ten.deutschebahn.com/Nachhaltigkeitsbewertung). Sofern der Auftragsnehmer die geltenden Mindestan-
forderungen noch nicht erfiillt, verpflichtet er sich zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um
diese schnellstméglich zu erreichen. Der Auftragnehmer informiert sich regelmiRig iiber etwaige Ande-
rungen dieser Vorgaben.

16.2 Planunterlagen:

16.2.1 Baustelleneinrichtungsplan

Vor Beginn der Arbeiten ist durch den AN ein Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen und mit dem AG abzu-
stimmen. Die Priifung des AG bezieht sich dabei lediglich auf seine eigenen Belange. Die Verantwortung fiix
die Richtigkeit und die Durchfiihrbarkeit der Baustelleneinrichtung verbleibt uneingeschrankt beim AN. Nach
Fertigstellung der Leistungen hat der AN die Baustelle innerhalb von 8 Arbeitstagen zu raumen.

16.2.2 Bauzeitenplan

Der AN hat einen detaillierten Bauzeitenplan fiir sein geschuldetes Werk vorzulegen. Aus diesem Bauzeiten-
plan miissen der Zeitbedarf fiir die technische Bearbeitung, die Reihenfolge der Bauarbeiten und der Zeitbhe-
darf fiir das Einrichten und Raumen der Baustelle ersichtlich sein. Dieser Bauzeitenplan ist mit dem AG im
Detail abzustimmen und wird erst nach der schriftlichen Genehmigung durch den AG Vertragsbestandteil.

16.2.3 Bestandsplane

Die Bestandsplane sind baubegleitend zu erstellen und gemaR Vorgabe des AG vom AN vorzulegen.

16.2.4 Datenaustausch, Vermessung und Planung

Der AN erhdlt vom AG folgende Unterlagen in digitaler Form:
e  Planunterlagen
Plane (z. B. DWG, DXF, PDF):
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Profile (z. B. DA66):

Unterlagen (z. B. DA040, 021):

e Verzeichnisse (z. B. DA001, DA0045):

e Gelandeaufnahmen (z. B. DA0OO1, 45, 58, 54, 66):

e  Sonstiges:
Ausfiihrungsplanung (Trassen, Gradienten und Festpunktfeld), Trassierungsentwiirfe

Mit Ubergabe der Bestandsplane iibergibt der AN dem AG folgende Unterlagen in digitaler Form:
e  Planunterlagen
Plane (z. B. DWG, DXF, PDF):

Profile (z. B. DA66):

Unterlagen (z. B. DA040, 021):

e Verzeichnisse (z. B. DA001, DA0045):

e Gelandeaufnahmen (z. B. DA0OO1, 45, 58, 54, 66):

e  Sonstiges:
Bestandsplanaktualisierung

16.3 Baustelle:
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16.3.1 Stoffbeistellungen durch den AG

Vom AG beigestellte Stoffe und Bauteile hat der AN mit einem Vorlauf von sechs Wochen vor Beginn der be-
troffenen Arbeiten bei der bauiiberwachenden Stelle des AG abzufordern.

16.3.2 Immissionsschutz, Umweltschutz

Zum Schutz gegen Immissionen (Larm, Staub usw.) hat der AN geeignete MaBnahmen nach den gesetzlichen
Bestimmungen zu treffen. Die Kosten hierfiir sind in die EP einzurechnen. Bei Nichtbeachtung gehen die Fol-
gekosten zu Lasten des AN.

16.3.3 Beweissicherung

Vor Baubeginn ist der Zustand des gesamten Geldndes, dass im Einflussbereich der BaumaRnahme liegt, vom
AN, gemeinsam mit dem AG, festzustellen und durch Messungen, Fotografieren und Niederschriften, die von
allen Betroffenen anerkannt sein miissen, zu dokumentieren.

Mit der Beweissicherung ist so rechtzeitig zu beginnen, dass sie noch vor Baubeginn abgeschlossen werden
kann. Die Aufwendungen fiir die Beweissicherung sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

16.3.4 Bauschild

Das Aufstellen von Firmenschildern muss vorher mit der bauliberwachenden Stelle der DB AG abgesprochen
werden und ist im Benehmen mit dem AG zu gestalten.

16.3.5 Vermessung

Der AN ist verpflichtet, nur geschultes Personal mit nachweisbarer Erfahrung unter Leitung und Verantwor-
tung eines Vermessungsingenieurs einzusetzen. Bei Beanstandungen kann der AG die Abldsung ihm ungeeig-
net erscheinender Vermessungskrafte fordern.

Vermarkungspunkte an Bauteilen diirfen weder verandert, beschadigt noch iberbaut (verdeckt) werden. Falls
Vermarkungspunkte im Verlauf der Bauarbeiten entfernt werden miissen, ist hierfiir die Zustimmung der
bauiberwachenden Stelle einzuholen.

16.3.6  Schlussvermessung

Fir die Bauwerksabnahme ist durch eine unabhangige Vermessung, die an das DB AG-Festpunktfeld anzu-
schlieRen ist, nachzuweisen, dass das Bauwerk nach Lage und Hohe entsprechend der Einrechnung errichtet
wurde. Die Vermessungsergebnisse sind in Listen mit Skizzen unter Angabe von ,,Ist* und ,,Soll“ darzustellen.
Abweichungen von den Sollwerten (Lage und Hohe) sind zu begriinden.

16.3.7 Kampfmittelfunde

Beim Auffinden von kampfmittelverdachtigen Gegenstanden sind die Bauarbeiten sofort zu unterbrechen
und den AG und die zustandigen Behdérden zu verstandigen sowie in Abstimmung mit diesen den Boden er-
neut zu untersuchen bzw. die entsprechenden Manahmen zur Untersuchung (ggfls Dokumentation) und Be-
seitigung zu ergreifen.
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16.3.8 Verantwortlicher Bauleiter des AN im Zusammenhang mit Betra-Arbeiten

Der AN hat spatestens 2 Wochen nach Zuschlagserteilung den fiir die Betra-Arbeiten Verantwortlichen und
seinen Vertreter zu benennen.

Die vereinbarten Personen diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden und miissen bei der
Vorbereitung und Durchfiihrung der Betra-Arbeiten im Rahmen ihrer Leistungen vor Ort anwesend sein.

Der namentlich genannte tragt die alleinige Verantwortung fiir die Einhaltung der jeweils vereinbarten Ar-
beitserbringungszeit und steht ohne Riicksicht auf eigenes Verschulden dafiir ein, dass aus Griinden, die in
seinem Verantwortungsbereich liegen, diese Arbeitserbringungszeiten nicht liberschritten werden.

Im Rahmen seiner Tdtigkeit sorgt der Verantwortliche fiir den notwendigen Einsatz des Personals, der Gerdte
und Maschinen sowie fiir alle erforderlichen Leistungen, um die Einhaltung der Arbeitserbringungszeit zu ge-
wahrleisten.

Verantwortliche, die diese Verpflichtungen nicht, oder nicht im vollen Umfang nachkommen oder von vorn-
herein nicht ausreichend qualifiziert sind, die gestellten Anforderungen zu erfiillen, sind auf Verlangen des
AG unverziiglich auszuwechseln.

16.3.9 Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

Damit die Sicherungsleistung rechtzeitig veranlasst werden kann, ist der AN verpflichtet, den Abschnitt 1 des
Sicherungsplanes ,,Angaben des ausfiihrenden Unternehmers zur Arbeitsstelle® (132.0118V03) mit der Aus-
flllhilfe zum Abschnitt 1 des Sicherungsplanes 132.0118V03
(https://lieferanten.deutschebahn.com/lieferanten/metanavi/Downloads-und-Support/Downloads-Dokumente#) zu
erstellen und an die im Bauvertrag benannten ,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ zu (ibergeben.

Die Angaben sind der im Bauvertrag benannten ,,fiir den Bahnbetrieb zustandigen Stelle (BzS)“ mindestens
20 Arbeitstage vor dem Sicherungsbedarf vorzulegen. AN-verursachte ,,Sipo-Leistungen, Sicherungsleistun-
gen“ aufgrund fehlender bzw. fehlerhafter Einsatzkoordination gehen zu Lasten des AN.

16.3.10 Nutzung fremden Gelandes

Auf besonderes Verlangen des AG hat der AN spatestens bis zur Abnahme Bescheinigungen der privaten und
offentlichen Grundstiickseigentiimer bzw. Nutzungsberechtigten, deren Flachen und Anlagen wahrend der
Bauzeit von ihm benutzt wurden, beizubringen, aus denen hervorgeht, dass der urspriingliche Zustand wie-
derhergestellt wurde und samtliche Auflagen erfiillt worden sind.

16.3.11 Winterbau

Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass die vertraglich vereinbarten Termine einge-
halten werden. Sollte daher fiir die Bauarbeiten WinterschutzmaBnahmen erforderlich werden, so sind die
dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen; eine besondere Vergiitung erfolgt nicht.

16.3.12 Bauarbeiten und StraRenverkehr

Die Zu- und Abfahrten zu den Baustelleneinrichtungen sind mit den zustandigen Behdrden und der 6rtlichen
Bauiliberwachung abzustimmen. Die Kosten hierfiir sind in die Pauschalposition einzurechnen, die fiir die Ab-
stimmung/Einholung von Genehmigungen im Leistungsverzeichnis enthalten ist. Die Berlicksichtigung in an-
deren Positionen (z.B. fiir Ausfiihrungsunterlagen) ist nicht zuldssig.

Die Aufrechterhaltung des 6ffentlichen Verkehrs ist sicherzustellen.

Die Verkehrssicherungspflicht im Baustellenbereich und in den unmittelbar angrenzenden Flachen des 6f-
fentlichen Verkehrs ist Sache des AN (Anliegerpflicht). Der AN hat den AG von jeglichen hieraus resultieren-
den Schadenersatzanspriichen freizustellen.
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Von den zustandigen Stellen sowie vom AG gestellte Aufgaben zur Sicherung des 6ffentlichen Verkehrs sind
vom AN unverziiglich durchzufiihren. Der AN hat durch entsprechende Vorkehrungen dafiir zu sorgen, dass
Verschmutzungen der nichtoffentlichen StraBen vermieden werden, desgleichen Staubentwicklung durch
Baufahrzeuge.

Trotz aller Vorkehrungen auftretende Verschmutzungen von nichtéffentlichen und 6ffentlichen StraRen sind
umgehend mit geeigneten MaBnahmen zu beseitigen. Dies gilt insbesondere fiir die im StraRenbereich vor-
handenen Entwasserungseinrichtungen. Eine besondere Vergiitung erfolgt nicht.

16.3.13 Arbeitszeiten

Vom AN beabsichtigte Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten sind dem AG rechtzeitig mitzuteilen und bediir-
fen in jedem Fall der besonderen Genehmigung der Bauiiberwachung. Die Kosten fiir Exschwernisse, die sich
durch den laufenden Eisenbahnbetrieb ergeben, wie z. B. Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise sowie
Nacht- bzw. Wochenendarbeit in Sperrpausen werden nicht gesondert vergiitet.

Uberstunden, Arbeiten in der Nacht, an Sonn- u. Feiertagen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Soweit es zur Abwicklung der Arbeiten und der vorgesehenen Bauabldufe sowie zur Einhaltung von Zwi-
schen- und Endterminen erforderlich ist, hat der AN die Arbeiten im Mehrschichtbetrieb innerhalb der hier-
fur vorgesehenen Sperrzeiten durchzufiihren. Die Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Einheits-
preise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet.

16.3.14 Qualitatssicherung, Ausfallmuster

Soweit nach den technischen Vorschriften Materialien und Bauteile einer Qualitatssicherung durch den AG zu
unterziehen sind, gelten die dazu entsprechend erlassenen Bestimmungen, einschlieRlich der Erganzenden
Vertragsbedingungen der DB AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen fiir die Qualitdtssicherung bei
der Beschaffung - EVB Qualitatssicherung Beschaffung - (Vordruck 208.1210A05).

Der AN zeigt die Bereitstellung der Materialien und Bauteile zur Qualitatssicherung dem AG rechtzeitig an.

Sind Priifungen von Materialien und Bauteilen in Priifstellen des AG oder im Auftrag des AG in anderen Priif-
stellen durchzufiihren, entnimmt der AN nach Weisung des AG die Proben bzw. stellt diese her und liefert
diese ordnungsgemal verpackt der Priifstelle ab.

Soweit nach den technischen Vorschriften keine Qualitatssicherung vorgeschrieben ist, legt der AN auf Ver-
langen des AG Ausfallmuster zum Qualitatsnachweis vor.

Die unbeanstandete Qualitatssicherung befreit den AN nicht von seinen Verpflichtungen nach § 4 Abs. 7 und
§ 13 VOB/B.

16.3.15 Mindestanforderungen an Fahr- und Bedienpersonal fiir gleisfahrbare Baumaschinen

Folgende Mindestanforderungen werden an Fahr- und Bedienpersonal (Unternehmerkréfte) fiir gleisfahrbare
Baumaschinen auf dem 6ffentlichen Schienennetz gestellt:

1. Ausbildung und Priifung nach Modulreihe 049 bzw. 931 durch anerkannte Bildungstrager bzw. durch
vom Infrastrukturbetreiber autorisierte Priifingenieure. Nachweis der erfolgreich abgeschlossenen Aus-
bildung durch eine Priifungsbescheinigung, welche durch eine vom Eisenbahnbetriebsleiter DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrwegbestellte Priifungskommission erstellt wird.

2. Die Tauglichkeit nach Ril 107 (Tauglichkeit feststellen) muss vorhanden sein.

3. Die erforderliche Strecken- bzw. Ortskenntnis nach KoRil 492 muss bei den eingesetzten Unternehmer-
kraften mit Beginn der Arbeiten vorhanden sein oder durch betriebliche Ersatzmafnahmen sicherge-
stellt werden.

4. Jede Person, die auf Schienenwegen 6ffentlicher Eisenbahninfrastrukturunternehmen ein Eisenbahn-
fahrzeug fiihrt, muss im Besitz einer Erlaubnis gemaR KoRil 492.0753 (Eisenbahnfahrzeug-Fiihrerschein-
Richtlinie) sein.

208.1213V30 Besondere Vertragsbedingungen Seite 11
Fachautor: FE.EI 76 | Dirk Petershofer | Tel.: 9481-4719 Gliltig ab: 01.11.2025



16.3.16 Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerate/Arbeitsmittel auf Nebenfahrzeugen

Nebenfahrzeuge, die auf der regelspurigen 6ffentlichen Eisenbahninfrastruktur der DB InfraGO AG - Ge-
schaftsbereich Fahrwegeingesetzt werden, miissen die Voraussetzungen fiir den technischen Netzzugang
gem. den SNB bzw. Ril 810 ff erfiillen. Nebenfahrzeuge/schienengebundene Gerdte/Arbeitsmittel auf Neben-
fahrzeugen, die zum Arbeitseinsatz gebracht werden, erfiillen die Anforderungen der Ril 931 der DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrweg. Dies ist, ohne dass es einer weiteren Aufforderung durch den AG bedazrf,
durch die Vorlage der nach den Modulen 931.0001 - 931.0004 notwendigen Genehmigungen, spatestens 8
Wochen vor Einsatz auf der Baustelle nachzuweisen. Wenn Nebenfahrzeuge sowie schienengebundene Ge-
rate auch fiir die Teilnahme am Eisenbahnbetrieb (Ziige fahren, Rangieren) vorgesehen sind, ist auch die Zif-
fer der BVB Punkt ,Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen® zu beachten.

16.3.17 Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen

Ist flir die Ausfiihrung der Bauleistungen der Einsatz von Eisenbahnfahrzeugen erforderlich, hat der AN si-
cherzustellen, dass er selbst zugelassenes Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) ist bzw. sich fiir diesen Teil
der Bauleistungen eines entsprechend qualifizierten Nachunternehmers bedient. Der Auftragnehmer stellt
sicher, dass bei MaBnahmen im Bereich der DB AG, bei den Zugangsherechtigte, z. B. in Form von zugelasse-
nen Eisenbahnerkehrsunternehmen (EVU) als Auftragsnehmer bzw. entsprechend qualifizierte Nachunter-
nehmer eingesetzt werden, diee (iber einen fiir den Zeitraum der BaumaRnahme giiltigen Grundsatz-Infra-
strukturnutzungsvertrag (G-INV) mit der DB InfraGO AG - Geschaftsbereich Fahrwegverfiigen. Der Auftrag-
nehmner muss das oder die verantwortliche(n) EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG be-
nennen, die Fahrzeugbewegungen (Ziige fahren und/ oder Rangieren) auf der Infrastruktur der DB InfraGO
AG - Geschaftsbereich Fahrwegdurchfiihren und hierfiir Zug- und Rangierbewegungen gesamtheitlich verant-
worten und somit auch bei Einsatz von Ressourcen und Fahrzeugen anderer Unternehmen die Sicherheits-
verantwortung ibernehmen. Diese EVU und Halter von Eisenbahnfahrzeugen nach § 31 AEG sind in Anlage
3.22 zu erfassen und dem AG spatestens 8 Wochen vor Einsatz auf der Baustelle vorzulegen.

Die vereinbarten EVU diirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt werden (vgl. Bauvertrag § 11 in
Verbindung mit VOB/B § 4 Abs. 8).

16.3.18 Priifpflicht der Baufreiheit durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat die Pflicht, fortlaufend seinen 6rtlichen Arbeitshereich (Ausfiihrungs-, Einrichtungs-,
Transport- und Lagerflaichen) mit einem Vorlauf von mindestens 2 Wochen im Hinblick auf Baufreiheit, Be-
fahrbarkeit und Versorgungssicherheit zu priifen und ggf. rechtzeitig entsprechende Malknahmen zur Schaf-
fung der erforderlichen Baufreiheit, Befahrbarkeit und Versorgungssicherheit zu ergreifen.

AuBerhalb der Sphare des Auftragnehmers liegende Behinderungstatbestande sind, soweit erkennbar, eben-
falls mindestens 2Wochen vor beabsichtigter Inanspruchnahme des jeweiligen 6rtlichen Arbeitsbhereiches
dem Auftraggeber anzuzeigen.

16.3.19 Einsatz von schadstoffarmen Fahrzeugen und Baumaschinen

Soweit sich das Bauvorhaben im innerstadtischen Bereich (festgelegt als ,,01 dicht besiedelt” nach dem Ge-
meindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts) oder in einer Umweltzone befindet, diirfen ab dem
01.11.2016 in diesem Bereich nur Fahrzeuge und Maschinen eingesetzt werden, die die nachfolgenden Krite-
rien erfiillen:

1. Fahrzeuge sind mindestens der Schadstoffgruppe 4 (griine Plakette) nach der 35.BImSchV zugeordnet,
2. alle sonstigen Fahrzeuge und Maschinen sind mit einem Partikelminderungssystem (PMS) ausgestattet

Maschinen im Sinne dieser Reglungen sind Maschinen, die mit mindestens einem Dieselmotor betrieben wer-
den. Ist eine Maschine mit mehreren Dieselmotoren ausgestattet, gelten die Regelungen fiir die Dieselmoto-
ren, die im Baustellenbereich fiir die Arbeitstatigkeiten benétigt werden.
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PMS im Sinne dieser Reglung sind Systeme, die dauerhafte Riickhaltegrade von mindestens 90 % gewdhrleis-
ten. Der Nachweis iiber die Einhaltung des Riickhaltegrades erfolgt entsprechend TRGS 554. Auf Verlangen
des Auftraggebers/ der Bauiiberwachung hat der Auftragnehmer die Nachweise zur Einhaltung dieser Rege-
lungen unverziiglich vorzulegen.

Ausnahmen:
Diese Regelungen gelten nicht fiir Dieselmotoren,

e diein Lokomotiven und Triebwagen eingebaut sind,
e von gleisgebundenen Baumaschinenmit mindestens einem Dieselmotor mit einer Nutzleistung
> 560 kW bis auf weiteres,
> 440 kW - < 560 KW bis zum 31.10.2017,
> 130 kW - < 440 KW bis zum 31.03.2017,
e die in Baumaschinen eingebaut sind, fiir die am deutschen Markt nachweislich kein mit einem PMS aus-
geriisteter Maschinentyp zur Erfiillung der ausgeschriebenen Bauleistung verfiighar ist (Nachweis durch
o Negativ-Attest von zwei einschlagigen PMS-Lieferanten oder
o bei gleisgebundenen Maschinen auch méglich durch Vorlage eines Gutachtens einer Benannten
Stelle nach RL 2008/57/EG oder zumindest eines Nachweises (iber eine entsprechende Beauf-
tragung eines Gutachtens),
o die eine Nutzleistung von weniger als 19 kW aufweisen,
e die nach RiLi 97/68/EG (NRMM-RL) bzw. nach Verordnung (EU) 2016/1628 als Motoren mindestens der
Stufe III B in Verkehr gebracht wurden bzw. einen Partikelgrenzwert von 0,025 g/kWh einhalten oder
e die nur kurzzeitig, das heiBt maximal 5 Minuten pro Stunde betrieben werden.

Hinweis: Siehe dazu auch den Leitfaden "Partikelemissionsbegrenzung bei Baufahrzeugen und Baumaschi-
nen®vom 10.06.2013, zuletzt gedndert am 12.10.2016, abrufbar im Lieferantenportal der DB AG
(https://lieferanten.deutschebahn.com/Leitfaden-Partikelemissionshegrenzung).

16.4 Oberbauarbeiten:

16.4.1 Baustellenversorgung und -entsorgung mit Oberbaumaterial durch den AG

1. Versorgung mit Oberbaumaterial

Soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, werden dem AN die Oberbaumaterialien (Schotter, Schwel-
len, Kleineisen, Schienen, Weichen) durch den AG beigestelit.

Die Bereitstellung der Oberbaumaterialien erfolgt an der im Bauvertrag § 15 Ziffer 15.3 festgelegten
Ubergabestelle.

Siehe auch Anlage 2.13

2. Entsorgung von Oberbaumaterial

Das auszubauende Oberbaumaterial (z. B. Holzschwellen inkl. Weichenschwellen und Briickenbalken,
Betonschwellen inkl. Weichenschwellen, Stahlschwellen, Gleisjoche, Altschienen, Kleineisen, Altschotter,
BR Material und Boden) verbleibt, soweit ausnahmsweise nicht ausdriicklich etwas anderes schriftlich
vereinbart ist, im Eigentum des AG und wird durch ihn entsorgt.

Die Ubernahme der ausgebauten Oberbaumaterialien durch den AG oder einen vom ihm beauftragten
Dritten erfolgt an der im Bauvertrag § 15 Ziffer 15.3 festgelegten Ubergabestelle.

Fiir die Durchfiihrung der schienengebundenen Transporte von Abfallen aulRerhalb des definierten Bau-
feldes ist dem Auftraggeber das Vorhandensein eines Zertifikates zum Entsorgungsfachbetrieb oder aber
der behordlich erteilten Beférderungserlaubnis von den vom BauAN eingesetzten Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen nachzuweisen.

! Seitens der Bauverbdnde wurde ein Fachgutachten der Argomotive GmbH vom 28.09.2016 vorgelegt, dass
die im Folgenden vorgenommene differenzierte Behandlung gleisgebundener Baumaschinen innerhalb der
DB-Regelung stiitzt. Bei neuen Erkenntnissen wird DB die Ausnahmeregelung neu bewerten.
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16.4.2 Maschinelle Stopf- und Richtarbeiten

Zur Ausfithrung maschineller Stopf- und Richtarbeiten hat der AN ausreichende Messkapazitat bereitzustel-
len, um zu gewahrleisten, dass die pro Umbauschicht vorgesehenen Stopfleistungen in den vorgegebenen
Zeitraumen abgewickelt werden kénnen.

16.4.3 Betankung gleisgebundener GroRgerate

Der AN hat bei der Betankung seiner gleisgebundenen Maschinen und Groligerate die Einhaltung der umwelt-
rechtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen sicherzustellen. Diese Verpflichtung trifft den AN
auch, wenn er die Betankung durch Dritte vornehmen lasst. Die vom AN eingesetzten Nachunternehmer fiir
die Betankung miissen insbesondere die nachfolgenden gesetzlichen Kriterien erfiillen:

- Vbf Verordnung iiber brennbare Fliissigkeiten
- TRbF Technische Regelungen liber brennbare Fliissigkeiten
- WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz)

Der AG weist darauf hin, dass der AN fiir diese Leistung auch den DB Tank Service als Nachunternehmer bin-
den kann. Ansprechpartner kénnen bei der vertragsabwickelnden Stelle erfragt werden.

Unabhangig hiervon stellt der AN den AG von jeder Haftung im Zusammenhang mit der Betankung von gleis-
gebundenen Maschinen und GrofRgeraten frei.

16.4.4 SchweiBarbeiten am Oberbau

Bewerber miissen die Eignungsbhescheinigung fiir SchweiRBarbeiten am Oberbau des DB-Konzerns besitzen
und bei dem DB-Konzern fiir OberbauschweiBungen zugelassen sein.

Abweichend von VOB/C DIN 18325 ,,Gleishauarbeiten® Abschnitt 2 hat der AN alle SchweiRstoffe fiir die
Auftrags- und VerbindungsschweiBungen zu liefern und zur Einbaustelle zu schaffen. Oberbauarbeiten, die in
unmittelbaren Zusammenhang mit den SchweiRarbeiten notwendig sind, werden, sofern diese arbeiten, nicht
in den einzelnen Positionen ausdriicklich als Teil der Leistung beschrieben sind, durch den AN ausgefiihrt.
Dies hat der AN in seine Einheitspreise einzurechnen.

Fir die IsolierstoRe stellt der AG die Stoffe.

Trennschnitte zum Herstellen der SchweiRliicken diirfen nur mechanisch durchgefiihrt werden. Nur bei erfor-
derlich werdenden Entlastungsschnitten sind Brennschnitte erlaubt.

Alle Schweilriickstande sind auf Kosten des AN zu entsorgen, vgl. Ziff. 16 ZVB. Ein Verbleiben der Riick-
stande im Bereich des Gelandes des DB-Konzerns ist nicht gestattet.

Nachunternehmer fiir SchweiRarbeiten sind zu benennen. Die Erklarung tiber die Befahigung zum SchweiRen
ist vorzulegen.

Als Mangel bei Abnahme der Leistungen durch den AG gelten auch alle bei der Ultraschallpriifung festgestell-
ten Fehler der Fehlergruppe 1 und 2 nach Ril 820.

Ohne dazu verpflichtet zu sein, darf der AG in Einzelfallen und im Einvernehmen mit dem AN die Ausfiihrung
von Mangelbeseitigung bei Schweilarbeiten selbst ibernehmen. Dem AG im Zusammenhang mit der Mangel-
beseitigung entstehender Aufwand wird als Leistung fiir Dritte nach den dafiir geltenden Bestimmungen des
DB-Konzerns abgerechnet.

16.4.5 Vermessung Gleise und Weichen

Ausgehend von den durch den AG (ibergebenen objektbezogenen Lage- und Hohenfestpunkten sowie Haupt-
achsen hat der AN alle fiir die planmalige Ausfiihrung der Oberbauarbeiten erforderlichen Vermessungsar-
beiten (Berechnung und Detailabsteckung zur Bauausfiihrung) und der erforderlichen Anschreibungen in ei-
gener Verantwortung nach den anerkannten Regeln der Technik durchzufiihren. Die Kosten hierfiir sind in die
Einheitspreise der entsprechenden Teilleistungen einzurechnen.
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16.4.6 Ladearbeiten

Das Aufhangen der Schienen mit Hebemitteln (Unternehmer-Hebezeug) hat unter Beachtung der Zulassigkeit

der Anschlagmittel und Anschlagart so zu erfolgen, dass Verbiegungen an der Schiene ausgeschlossen wer-
den.

Die Schienen sind bei der Ladearbeit, sowie Montage und Demontage (einschlieRlich der Transportbewe-
gung) mit Ladegeschirr, vorrangig mit der Traverse zu bewegen, soweit die Schienen aufgrund der Traversen-
Langen und Traversenanschlagpunkte sicher gehoben, bewegt und abgesenkt werden kénnen.
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